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ÎO. Jahrgang j[j| ^ »«%*»•«.

Ein Blatt für heimatliche Art und Kunst

Sic $)flicßten her Scßmetferfrau tm Ärteggfatt.
Sie Pflichten ber grau im Kriegsfall firxb fo mannigfaltig,

fraß fie nicht alte aufgegäßlt werben fönnen; fie waeßfen auto-
matifcö mit ber ©röße ber ©chwierigfeiten, bie jeher Krieg
entfeffelt.

Rus teeßnifeßen ©rünben Eann bie Regierung eines oom
Krieg bebroßten fianbes bie Reoölferung non Stäbten unb
Sörfern in ber ©efaßrgone aufforbern, ihre SBobnungen in
fürgefter Seit — im Rotfatl in 1—2 Stunben — gu oerlaffen,
um an einem non ihr beftimmten Ort oorübergeßenb Rufent«
bait 3u nehmen.

3 tt b i e f e m 331 o m e n t i ft e s b i e all e r w i ch t i g ft e

Aufgabe ber grau, Stühe su b ernähren, um
eine 3? a ni f g u oermeiben, su o e r h ü t e n.

Der ©rregungsguftanb, in bem fid) bie Reoölferung in fob
then Seiten befinbet, barf nicht burch 3ammern unb finntofes
herumrennen ber ©rwaeßfenen oergrößert werben. Sas wirft
auf bie Kinber erfeßreefenb, fie fangen an 3U fchreien, was wie-
berum bagu beiträgt, bie Reroofität ber ©rwaeßfenen noch 3"
fteigern. 3n fürsefter Seit fann fo eine Ranif ausbrechen, wo-
burch bie Reoölferung nur noch mehr Schaben «Reibet.

R n ben grauen ift es, biefem 3B i r r w a r r
öorgubeugen! Sie gegenwärtige SBeltlage erforbert, baß
toir uns heute fchon mit biefer Pflicht e r n ft «

baft befaffen.
SMbretib bem SOBeltfrieg unb heute wieberum geigt es fid),

bag Rerfonen, bie fich reeßtgeitig mit bem Rtler«
U o t w e n b i g ft e n 3 u einer glucht oorbe reitet
bähen, fich meiftens ruhig in bie plößticß erteilten Refeßle
ber Reßörben fügten. 3ßie troftlofe ©genen fpielten fich bagegen
bei benjenigen ab, bie unoorbereitet, beim ptößtießen Räu«
mungsbefehl bie ungweefmäßigften ©ad)en gufammenrafften.
®te oft würbe an ©teile oon Rabrungsmitteln unb warmen
Sachen in ber ©ile unb Verwirrung Vogelfäfige, Rilber unb
bergt, mehr mitgefchleppt.

fffias gehört nun 3U einer glucht?
Kleiber: Sas ©olibefte unb fo oiet wie möglich angießen.

Plantet, Regenmantel, Kapugen aus ©ummiftoff, 2Binb« ober
SBotljacfe, Ruttooer; gum ©<ßuß bes Kleibes eine farbige
^Wtelfcßürge. ©olibe Strümpfe, an benen oben etwas ©topf-
Barn angenäht werben fann. 2Bäfcße aus farbigem Tricot, far-
bige eoentl. rohfeibene Tafcßentücßer, weil leicht gu mafeßen;
Kiffenangug unb £>anbtüd)er aus Roßfeibe (wenig Rlaßoer-
braud)) unb leichte Rtarfcßfcßuhe, ©rfaß- ober ©ummifchuhe,
Pantoffeln, SBollbecfe unb fleines Kiffen, eoentl. Suftfiffen.
®ang befonbers ift gu empfehlen auf folibe Unterröde 2 ober
urehr Tafcßen mit Reisoerfcßluß gu nähen; in biefen Tafcßen
fann oieles oerforgt werben! Sur Rufbewahrung oon Rächt-
iöpfli unb feßmußiger Kinberwäfche eignet fid) ber fleine 33tili-
tärwäfchefacf; er fann, wie auch ein ©ummibeutel für Sahn-
bürfte, ©eife, Kamm ufw. außen am Rucffacfe aufgehängt wer-
ben. Schwache Rerfonen, bie feinen Rucffacf tragen fönnen, he-
helfen fich mit einem breiten fiebergürtel, in ben mehrere Öfen
sum Rufhängen ber umftehenb erwähnten Sachen angebracht
werben, ©olibe Scßubfdmüre nicht oergeffen. ©ummiwärme»
beutet!

Rrooiant: ©aeßarin (weil wenig Rlaßoerbraucß). 6atg,
oerfeßiebene Suppen, auch ©erfte unb ©ries für Kranfe unb

fleine Kinber. Knäcfebrot unb ein gutgebaefenes Rrot. ©twas
Rutter, eoentl. auch Scßacßtelfäfe (gibt aber Surft), ©cßofotabe,
hartgefottene ©ier, oiet gebörrte grüchte unb etwas Sörr-
gemüfe. Kaugummi leiftet große Sienfte, aber Tabletten, nicht
bie farbigen Kugeln, ©twas ©ognac. ©ut erhaltene Rapierfäcfe
(bei ©rbreeßen leiften fie gute Sienfte).

©ßgeftßitt: Rm beften aus Rafetit, weil leicht unb bei eini-
ger Sorgfalt ungerbreeßtieb. Sßilcßtopf, i)enfeltaffe, eoentl. Un-
tertaffe, Recßer unb Reftecf; 3JliIcßftafcße für fleine Kinber. ©ut
oerfcßließbare glafcße (Tßermosflafcßen finb leießt gerbrechlicß).
©in 33tilitärmeffer.

Kocßgefcßirr: Ruf alle gälte eine Pfanne unb wenn Rlaß
ein Teefeffel. Rergausrüftung mit 33tetafeuerung; 33teta ift feßr
ftarfes ©ift, besßalb größte Vorficht! ©ine fleine #otgfelle;
fiappen gum Reinigen bes ©efeßirrs.

3Ji eh rf ö p f ig e g am ili en müffen unbebingt barauf
achten, einem jeben ihrer Rngehörigen etwas Sebensmittel unb
warme Sachen mitgugeben, bamit bei einer eoentl. Trennung
ber gamilie — was leicht oorfommen fann — bie einen nicht
nur bie Sßäfcße ufw., bie anbern aber alle Sebensmittel befißen.

gamilienbüchtein, Rufenthaltsbewilligungen, Väffe, ÏBert-
papiere unb bergteießen trägt man immer an einem Vanb in
gut oerfcßließbarem Täfcßcßen um ben igals; ein ilbergug aus
leichtem SBacßstucß (93lofettigbatift), fchüßt biefe Rapiere bei

Surcßnäffung ber Kleiber oor bem Verborbenwerben, Rietall-
gelb fann in einer fleinen Safcße auf biefelbe 2Betfe oor bem
Vertieren bewahrt werben, ©siftabfolutnotwenbig, "

baß jebermann, ©rwaeßfene wie Kinber, bie
gang genaue Rbreffe, b. ß. Vor-, garni lien-,
Orts - unb Straßennamen, fowie ©eburtsba-
tum unverlierbar auf fieß trägt. Ruch' i e ö e s © e »

pädftüd muß fowoßl außen als auch innren big
mit ber gang genauen Rbreffe feines Vefißers oerfeßen fein.
Rur fo fönnen Verwecßflungen unb unnötiger Seitoerluft oer«
mieben werben.

Koffern eignen fich oorgügltch als Kinberbettcßen; fie wer«
ben mit mehreren Sagen Seitungspapier ausgepolftert, bamit
bie Kälte weniger einbringen fann.

S er Secfel wirb gut fixiert, ö. ß. am ^er»
u n t er f a II e n o e r ß i n b e r t, weil hei Unoorficßtigfeit bas
im Koffer liegenbe Kinb erftiefen fönnte. Rlfo größte Vorficßt!
Riten unb feßwaeßen Rerfonen umwicfelt man bie güße mit
Seitungen, um fie oor Kälte gu feßüfeen.

Kinberfportwagen unb SRarftwägelcßen finb gute
Transportmittel für Rucffäcfe unb Koffern bei wenig Rlafeoer-
brauch; fie würben gewiß in ©amions unb Vaßnwagen als ©e-
päcfftücf gugelaffen.

Sioerfes: 1 ©tücf gut getroefnete weiße Seife, ca. 6 SOßäfcße-

flammern, einige 33leter folibe Scßnur, 3E=i)afen, Sturmlaterne
mit blauem ©las unb Kerge, Retrol ift gefährlich! (Kergen
unb engl. Stearinnacßlicßter follten feßt in feinem ^aufe fehlen),
Tafcßenlampe mit weißem unb blauem Sicht; Sünbßölger, auch

3igarettenangünber, weil wenig Rlaßoerbraucß. Räßgeug unb

Tafcßenapothefe. Vinber, 3obftift, ^anfaplaft, Verbanbpatro-
nen, fleine Schere.

î°I-àê-Nê

Lin kiatt tür steiinmlicste ârt un6 Xunst

Die Pflichten der Schweizerfrau im Kriegsfall.
Die Pflichten der Frau im Kriegsfall sind so mannigfaltig,

daß sie nicht alle aufgezählt werden können; sie wachsen auto-
matisch mit der Größe der Schwierigkeiten, die jeder Krieg
entfesselt.

Aus technischen Gründen kann die Regierung eines vom
Krieg bedrohten Landes die Bevölkerung von Städten und
Dörfern in der Gefahrzone auffordern, ihre Wohnungen in
kürzester Zeit — im Notfall in 1—2 Stunden — zu verlassen,
um an einem von ihr bestimmten Ort vorübergehend Aufent-
halt zu nehmen.

In diese m Moments st esdieallerwichtig st e

Aufgabe der Frau, Ruhe zu bewahren, um
eine Panik zu vermeiden, zu verhüten.

Der Erregungszustand, in dem sich die Bevölkerung in sol-
chen Zeiten befindet, darf nicht durch Jammern und sinnloses
Herumrennen der Erwachsenen vergrößert werden. Das wirkt
auf die Kinder erschreckend, sie fangen an zu schreien, was wie-
derum dazu beiträgt, die Nervosität der Erwachsenen noch zu
steigern. In kürzester Zeit kann so eine Panik ausbrechen, wo-
durch die Bevölkerung nur noch mehr Schaden erleidet.

An den Frauen ist es, diesem Wirrwarr
vorzubeugen! Die gegenwärtige Weltlage erfordert, daß
wir uns heute schon mit dieser Pflicht ernst-
hast befassen.

Während dem Weltkrieg und heute wiederum zeigt es sich,

daß Personen, die sich rechtzeitig mit dem Aller-
Notwendigsten zu einer Flucht vorbereitet
haben, sich meistens ruhig in die plötzlich erteilten Befehle
der Behörden fügten. Wie trostlose Szenen spielten sich dagegen
bei denjenigen ab, die unvorbereitet, beim plötzlichen Räu-
Mungsbefehl die unzweckmäßigsten Sachen zusammenrafften.
Wie oft wurde an Stelle von Nahrungsmitteln und warmen
Sachen in der Eile und Verwirrung Vogelkäfige, Bilder und
dargl. mehr mitgeschleppt.

Was gehört nun zu einer Flucht?
Kleider: Das Solideste und so viel wie möglich anziehen.

Mantel, Regenmantel, Kapuzen aus Gummistoff, Wind- oder
Wolljacke, Pullover: zum Schutz des Kleides eine farbige
Ärmelschürze. Solide Strümpfe, an denen oben etwas Stopf-
üarn angenäht werden kann. Wäsche aus farbigem Tricot, far-
bige eventl. rohseidene Taschentücher, weil leicht zu waschen;
Kissenanzug und Handtücher aus Rohseide (wenig Platzver-
brauch) und leichte Marschschuhe, Ersatz- oder Gummischuhe,
Pantoffeln, Wolldecke und kleines Kissen, eventl. Luftkissen.
Ganz besonders ist zu empfehlen auf solide Unterröcke 2 oder
wehr Taschen mit Reisverschluß zu nähen; in diesen Taschen
kann vieles versorgt werden! Zur Aufbewahrung von Nacht-
töpfli und schmutziger Kinderwäsche eignet sich der kleine Mili-
tärwäschesack; er kann, wie auch ein Gummibeutel für Zahn-
bürste, Seife, Kamm usw. außen am Rucksacke aufgehängt wer-
den. Schwache Personen, die keinen Rucksack tragen können, be-
helfen sich mit einem breiten Ledergürtel, in den mehrere ösen
Zum Aufhängen der umstehend erwähnten Sachen angebracht
werden. Solide Schuhschnllre nicht vergessen. Gummiwärme-
beute!

Proviant: Sacharin (weil wenig Platzverbrauch). Salz,
verschiedene Suppen, auch Gerste und Gries für Kranke und

kleine Kinder. Knäckebrot und ein gutgebackenes Brot. Etwas
Butter, eventl. auch Schachtelkäse (gibt aber Durst). Schokolade,
hartgesottene Eier, viel gedörrte Früchte und etwas Dörr-
gemüse. Kaugummi leistet große Dienste, aber Tabletten, nicht
die farbigen Kugeln. Etwas Cognac. Gut erhaltene Papiersäcke
(bei Erbrechen leisten sie gute Dienste).

Eßgeschirr: Am besten aus Bakelit, weil leicht und bei eini-
ger Sorgfalt unzerbrechlich. Milchtopf, Henkeltasse, eventl. Un-
tertasse, Becher und Besteck; Milchflasche für kleine Kinder. Gut
verschließbare Wasche (Thermosflaschen sind leicht zerbrechlich).
Ein Militärmesser.

Kochgeschirr: Auf alle Fälle eine Pfanne und wenn Platz
ein Teekessel. Bergausrüstung mit Metafeuerung; Meta ist sehr
starkes Gift, deshalb größte Vorsicht! Eine kleine Holzkelle;
Lappen zum Reinigen des Geschirrs.

Mehrköpfige Familien müssen unbedingt daraus
achten, einem jeden ihrer Angehörigen etwas Lebensmittel und
warme Sachen mitzugeben, damit bei einer eventl. Trennung
der Familie — was leicht vorkommen kann — die einen nicht
nur die Wäsche usw., die andern aber alle Lebensmittel besitzen.

Familienbüchlein, Aufenthaltsbewilligungen, Pässe, Wert-
papiere und dergleichen trägt man immer an einem Band in
gut verschließbarem Täschchen um den Hals; ein Überzug aus
leichtem Wachstuch (Mosettigbatist), schützt diese Papiere bei

Durchnässung der Kleider vor dem Verdorbenwerden, Metall-
geld kann in einer kleinen Tasche aus dieselbe Weise vor dem
Verlieren bewahrt werden. Esi st absolut notwendig, '
daß jedermann, Erwachsene wie Kinder, die
ganz genaue Adresse, d. h. Vor-, Familien-,
Orts- und Straßennamen, sowie Geburtsda-
tu m unverlierbar auf sich trägt. Auch jedes Ge -
päckstück muß sowohl außen als auch inwendig
mit der ganz genauen Adresse seines Besitzers versehen sein.
Nur so können Verwechslungen und unnötiger Zeitverlust ver-
mieden werden.

Koffern eignen sich vorzüglich als Kinderbettchen: sie wer-
den mit mehreren Lagen Zeitungspapier ausgepolstert, damit
die Kälte weniger eindringen kann.

Der Deckel wird gut fixiert, d. h. am Her-
u nte r f allen verhindert, weil bei Unvorsichtigkeit das
im Koffer liegende Kind ersticken könnte. Also größte Vorsicht!
Alten und schwachen Personen umwickelt man die Füße mit
Zeitungen, um sie vor Kälte zu schützen.

Kindersportwagen und Marktwägelchen sind gute
Transportmittel für Rucksäcke und Koffern bei wenig Platzver-
brauch; sie würden gewiß in Camions und Bahnwagen als Ge-
päckstück zugelassen.

Diverses: 1 Stück gut getrocknete weiße Seife, ca. 6 Wäsche-

klammern, einige Meter solide Schnur, T-Haken, Sturmlaterne
mit blauem Glas und Kerze, Petrol ist gefährlich! (Kerzen
und engl. Stearinnachlichter sollten jetzt in keinem Hause fehlen),
Taschenlampe mit weißem und blauem Licht; Zündhölzer, auch

Zigarettenanzünder, weil wenig Platzverbrauch. Nähzeug und

Taschenapotheke. Vindex, Iodstift, Hansaplast, Verbandpatro-
nen, kleine Schere.
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